
Fachbereich Ordnung und Sicherheit
Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung bei Veranstaltungen im Stadion der 

Freundschaft/Stadion pśijaśelstwa
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Allgemeines
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➢ Alte Verordnung (öffentlich-rechtliche Stadionordnung) läuft zum 3. Februar 2023 nach zwanzig Jahren aus

➢ Keine weitere Verwendung des Begriffes „Stadionordnung“ zur Vermeidung von Verwechslungen mit der 

privatrechtlichen Stadionordnung des FC Energie Cottbus

➢ Ungeachtet der Tatsache, dass das Stadion der Freundschaft in der Zwischenzeit in das Eigentum des FC 

Energie Cottbus übergegangen ist, gibt es im Zusammenhang mit Veranstaltungen im Stadion der 

Freundschaft eine Vielzahl an Problemstellungen, welche öffentlich-rechtliche Regelungen zur 

Unterstützung des Ordnerdienstes und der Veranstalter verlangen

➢ Neufassung der Verordnung unter Beachtung der geänderten Eigentumsverhältnisse ist daher 

unumgänglich

➢ Beteiligung verschiedenster Netzwerkpartner (Verein, Feuerwehr, Fanprojekt), Institutionen (Bundes- und 

Landespolizei, CMT) und Vereine (Ortsbeiräte Bürgervereine) ist erfolgt



Geltungsbereich
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➢ zeitlich: ab 3 Stunden vor bis 2
Stunden nach einer Veranstaltung

➢ räumlich: siehe nebenstehenden
Kartenauszug



Veränderungen

Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen –
07.02.2023

➢ Ausweitung des räumliche Geltungsbereiches

➢ Parkplätze am Sandower Dreieck und an der Alten Chemiefabrik sind z.B. explizit 
Bestandteil der Beratungen der Netzwerkpartner vor Veranstaltungen

➢ Definierung eines zeitlichen Geltungsbereiches

➢ Anpassungen an die Veränderungen der Eigentümerverhältnisse (z.B. Streichung des ehem. 
§ 5 Abs. 1 – Haftung durch die Stadt Cottbus)

➢ Neuaufnahme von Veranstalterpflichten (z.B. Anmeldung von Veranstaltungen)

➢ Teilweise Synchronisierung zwischen neuer Verordnung und Stadionordnung des FC 
Energie Cottbus (z.B. § 4 Abs. 2 – Rassismus, Diskriminierung etc.)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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